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1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Örtliche Grenzvereinbarung haben: 

DB InfraGO AG 

Region Ost 

Netz Cottbus 

Vetschauer Straße 65 

03048 Cottbus 

und 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

Zakład Linii Kolejowych 

Zielonej Górze 

ul. Traugutta 10 

65-025 Zielona Góra 

2 Örtliche Grenzvereinbarung; Auszug für EVU 
siehe folgende Seiten 

3 Veröffentlichung und Gültigkeit 
Dieses Dokument tritt mit den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) 2026 
zum 14.12.2025 in Kraft. Die Änderungen an den INB 2026, die in diesem Do-
kument eingearbeitet sind, wurden für jedermann zugänglich im Zeitraum 
14.08.2025 – 15.09.2025 im Internet zur Stellungnahme veröffentlicht. 

Die vorliegende Veröffentlichung erfolgt nun unter dem Vorbehalt der Nichtab-
lehnung durch die Bundesnetzagentur, welche derzeit gemäß § 72 Satz 1 Nr. 
5 ERegG unterrichtet wird. 

 
 

 
































































































